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ÄNDERUNG DES GESETZES
ÜBER DAS DIENSTVERHÄLTNIS UND DIE BESOLDUNG

DER LEHRER AN DEN GEMEINDLICHEN SCHULEN
(LEHRERBESOLDUNGSGESETZES)

(UNTERRICHTSZEIT UND INTENSIVFORTBILDUNG DER LEHRPERSONEN)

BERICHT UND ANTRAG DER REDAKTIONSKOMMISSION

VOM 5. Februar 2003

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Redaktionskommission hat am 5. Februar 2003 das Gesetz über das Dienstver-
hältnis und die Besoldung der Lehrer an den gemeindlichen Schulen beraten. Sie
beantragt folgende Änderungen (Änderungen fett hervorgehoben):

§ 7 Abs. 8

... Unterricht von 45 Minuten pro Schulwoche während eines Schuljahres …

§ 8 (neu) Abs. 2

Die Höhe dieses Pools umfasst bei allen Schularten der gemeindlichen Schulen
45 Minuten Unterrichtszeit pro Schulwoche je Personaleinheit multipliziert mit dem
Faktor 0,88.

§ 8 Abs. 3

... die einzelnen Gemeinden fest. Sie berücksichtigt dabei die Schülerzahl
(multipliziert mit dem Faktor 2) und die Anzahl Kinder ausländischer Herkunft.
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§ 9

…, die es Lehrern an gemeindlichen Schulen ermöglichen, erstmals …

Die Redaktionskommission   b e a n t r a g t ,

die oben aufgeführten redaktionellen Änderungen gutzuheissen.

Zug, 5. Februar 2003

Mit vorzüglicher Hochachtung

IM NAMEN DER REDAKTIONSKOMMISSION

Der Präsident: Max Uebelhart 
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